
STUNDUNG DER WEGZUGSSTEUER –  
NACH ALTER UND AKTUELLER RECHTSLAGE 
EU-RECHTSWIDRIG?

Bei Wegzügen ins Ausland vor dem 01.01.2022 wurde hinsichtlich der Stundung der dadurch 
anfallenden Wegzugssteuer zwischen dem EU-/EWR-Ausland und Drittstaaten als Zuzugs-
staat differenziert. Die für Wegzüge seit 01.01.2022 geltende Regelung sieht stets nur eine 
Stundung in Form einer auf sieben Jahre gestreckten Bezahlung vor, sofern der Steuerpflich-
tige nicht geltend macht, dass er innerhalb von sieben Jahren wieder nach Deutschland  
zurückkehrt. Doch ist das EU-rechtskonform?

Gibt ein (nach der Altregelung mindestens zehn Jahre, 

nach der Neuregelung mindestens sieben Jahre) unbe-

schränkt Einkommensteuerpflichtiger seinen Wohnsitz 

oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland auf und hält er 

zu diesem Zeitpunkt eine Beteiligung von mindestens  

1 % an einer Kapitalgesellschaft (§ 17 Abs. 1 Satz 1 EStG), 

unterliegt der Wertzuwachs dieser Anteile der Ein-

kommensbesteuerung. Die daraus resultierende sog. 

Wegzugssteuer ist grundsätzlich – wie auch die Ein-

kommensteuer insgesamt – nach der Steuerfestset-

zung für das Jahr, in dem der Wegzug erfolgte, zur  

Zahlung fällig. 

Da die Steuerlast entsteht, ohne dass ein reeller Mittel-

zufluss zu verzeichnen ist, sind umfassende Stun-

dungsregelungen vorgesehen, die zunächst nach dem 

Zuzugsstaat differenziert galten und für Wegzüge seit 

01.01.2022 deutlich modifiziert wurden. Eine Entschei-

dung des BFH, die auf ein vorgehendes EuGH-Urteil 

folgte, deutet nun allerdings darauf hin, dass eine  

umfassende Stundung der Wegzugssteuer aus euro-

parechtlichen Gründen stets zu gewähren ist.
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DEM BFH VORLIEGENDER STREITFALL

Ein in Deutschland unbeschränkt Steuerpflichtiger ver-

zog 2011 in die Schweiz. Zum Zeitpunkt des Wegzugs 

war er zu 50 % an einer Kapitalgesellschaft in der 

Schweiz beteiligt. 

Das Finanzamt berücksichtigte die Wertsteigerung der 

Anteile zum Wegzugszeitpunkt als steuerpflichtigen 

fiktiven Gewinn und unterwarf diesen nach § 6 Abs. 1 

AStG a. F. der Einkommensteuer. Zwar sah § 6 Abs. 5 

AStG a. F. für Wegzüge in einen EU- oder EWR-Mit-

gliedstaat eine zinslose Stundung der Wegzugssteuer 

bis zur tatsächlichen Realisierung des Wertzuwachses 

vor. In Fällen des Wegzugs in einen Drittstaat konnte 

hingegen nach § 6 Abs. 4 AStG a. F. nur auf Antrag eine 

auf höchstens fünf Jahre gestreckte Fälligkeit der Weg-

zugssteuer, regelmäßig aber nur gegen Sicherheits-

leistung, erreicht werden. Einen Antrag auf Stundung  

in Form dieser gestreckten Fälligkeit stellte der Steuer-

pflichtige nicht, so dass die Wegzugssteuer im Rahmen 

der Einkommensteuerfestsetzung für 2011 in vollem 

Umfang berücksichtigt wurde. 

Der Steuerpflichtige erhob nach erfolglosem Einspruch 

hiergegen Klage beim FG Baden-Württemberg und 

machte geltend, dass die Anwendung der Wegzugsbe-

steuerung nach § 6 AStG a. F. gegen das Freizügigkeits-

abkommen zwischen der EU und der Schweiz verstoße. 

Die Besteuerung der stillen Reserven zum Zeitpunkt 

des Wegzugs in die Schweiz sei geeignet, eine Person 

von einem solchen Wegzug in die Schweiz abzuhal- 

ten und verletze damit das Niederlassungsrecht. Die 

Wegzugsbesteuerung dürfe deshalb keine Anwen-

dung finden.  

ENTSCHEIDUNG DES EUGH

Das FG Baden-Württemberg wandte sich in einem  

Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH mit der 

Frage, ob die in § 6 AStG a. F. vorgesehene Wegzugs-

besteuerung gegen das Freizügigkeitsabkommen mit 

der Schweiz verstößt. 

Mit Urteil vom 26.02.2019 (Rs. C-581/17, Wächtler) 

bejahte der EuGH einen solchen Verstoß, wenn – wie  

im Fall der deutschen Regelung – im Fall des Weg- 

zugs eines Angehörigen eines EU-Mitgliedstaats in die 

Schweiz eine Wegzugsbesteuerung ausgelöst werde, 

wohingegen ein Umzug im selben Mitgliedstaat erst 

dann zu einer Besteuerung eines Wertzuwachses in 

Kapitalgesellschaftsanteilen führen würde, wenn diese 

tatsächlich realisiert werden.  

Das FG Baden-Württemberg gab daraufhin der Klage 

mit Urteil vom 31.08.2020 (Az. 2 K 835/19) statt. Hier-

gegen wandte sich die Finanzverwaltung und legte  

Revision ein.

URTEIL DES BFH 

Der BFH kommt mit Urteil vom 06.09.2023 (Az. I R 35/20) 

zu dem Ergebnis, dass bei einem Wegzug in die Schweiz 

vor dem 01.01.2022 entgegen der für Wegzüge in Dritt-

staaten vorgesehenen Stundungsregelung in § 6 Abs. 4 

AStG a. F. die Wegzugssteuer von Amts wegen dauer-

haft und zinslos zu stunden ist. Allerdings widerspricht 

der BFH dem FG Baden-Württemberg darin, dass das 

Finanzamt damit insgesamt gehindert wäre, die durch 

die Wegzugsbesteuerung anfallende Einkommensteu-

er festzusetzen.
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In seiner Begründung verweist der BFH unter Bezug-

nahme der Entscheidung des EuGH ebenso auf eine 

Verletzung des nach dem Freizügigkeitsabkommen zu 

gewährenden Niederlassungsrechts. Der Steuerpflich-

tige, der seinen Wohnsitz in die Schweiz verlege, werde 

steuerlich schlechter gestellt als ein Steuerpflichtiger, 

der innerhalb Deutschlands umzieht, seinen Wohnsitz 

aber behält. In dem hier vorliegenden Fall des Wegzugs 

in die Schweiz würden Wertzuwächse von Gesell-

schaftsanteilen sofort besteuert, ohne einen Zahlungs-

aufschub bis zur Veräußerung der Anteile erhalten zu 

können. Im Inlandsfall erfolge hingegen eine Besteue-

rung erst mit Realisierung der Wertzuwächse. Eine 

Rechtfertigung für diese Ungleichbehandlung sei nicht 

ersichtlich. 

Um dem Steuerpflichtigen die Ausübung seines Rechts 

auf Niederlassung in der Schweiz zu ermöglichen, sei – 

so der BFH weiter – eine bis zum Veräußerungszeit-

punkt andauernde zinslose Stundung der gesamten 

Wegzugssteuer geboten.  

Letztlich wendet der BFH damit die Altregelung für die 

Stundung der Wegzugssteuer in EU-/EWR-Fällen in 

geltungserhaltender Reduktion des § 6 AStG a. F. auch 

in Drittstaatenfällen an.

SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DIE AKTUELLE  

REGELUNG ZUR WEGZUGSBESTEUERUNG

Für Wegzüge seit 01.01.2022 ist in § 6 Abs. 4 AStG eine 

einheitliche Stundungsregelung vorgesehen. Sowohl im 

Fall des Wegzugs in einen anderen EU-/EWR-Mitglied-

staat als auch in einen Drittstaat kann die Wegzugssteu-

er auf Antrag in sieben gleichen Jahresbeträgen entrich-

tet werden, wobei regelmäßig eine Sicherheitsleistung 

gefordert wird. Die Erhebung von Jahresraten entfällt auf 

Antrag lediglich dann, wenn der Steuerpflichtige unter 

Berufung auf die sog. Rückkehrregelung geltend macht, 

dass er innerhalb von sieben Jahren nach dem Wegzug 

wieder nach Deutschland zurückkehrt.

Damit ist zwar eine Benachteiligung von Wegzügen in 

Drittstaaten im Vergleich zu Wegzügen in EU-/EWR-

Staaten ausgeschlossen. Nach den Ausführungen des 

EuGH und des BFH sind jedoch die steuerlichen Folgen 

des Wegzugsfalls ins Ausland mit dem Umzug im Inland 

zu vergleichen. 

Im Fall des Wegzugs in die Schweiz liegt es somit nahe, 

zur Wahrung des Niederlassungsrechts aufgrund des 

Freizügigkeitsabkommens mit der Schweiz auch weiter-

hin eine zumindest wirtschaftliche Gleichbehandlung 

durch zinslose Stundung bis zur Realisierung der Wert-

zuwächse zu fordern. Eine entsprechende Argumentati-

on könnte auch in Fällen des Wegzugs in einen EU-Mit-

gliedstaat greifen, da andernfalls eine Verletzung der 

EU-rechtlich gewährten Niederlassungsfreiheit vorlie-

gen könnte. Sofern die beim Wegzug gehaltene Beteili-

gung nicht als sog. Kontrollbeteiligung qualifiziert, wovon 

regelmäßig bei einer Beteiligung von unter 25 % aus-

zugehen ist, droht zudem eine Verletzung der Kapital-

verkehrsfreiheit. Da in den Schutzbereich der Kapitalver-

kehrsfreiheit auch Drittstaatssachverhalte fallen können, 

dürfte auch insoweit eine zinslose Stundung der Weg-

zugssteuer bis zur tatsächlichen Realisierung der Wert-

zuwächse geboten sein. 
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FAZIT

Die Rechtsprechung des EuGH und des BFH verdeutlicht, 

dass in Altfällen (Wegzüge vor 01.01.2022) auch in Dritt-

staatenfällen regelmäßig eine zinslose Stundung der 

Wegzugssteuer bis zur Realisierung der Wertzuwächse 

zu gewähren ist. 

Hinsichtlich der Neuregelung zur Stundung der Wegzugs-

steuer bei Wegzügen seit 01.01.2022 bestehen deutliche 

Zweifel, ob die auf Antrag zu gewährende Streckung der 

Fälligkeit der Wegzugssteuer auf sieben Jahre, EU-rechts-

konform ist. Eine EU-rechtliche Überprüfung der Regelung 

des § 6 Abs. 4 AStG in der aktuell geltenden Fassung durch 

die Finanzgerichte dürfte u. E. nur eine Frage der Zeit sein. 

Dass der Gesetzgeber hier nochmals nachbessern muss, 

ggf. sogar rückwirkend für Wegzugsfälle seit 01.01.2022, 

könnte dabei durchaus das Ergebnis sein.  

ANSPRECHPARTNER

Die Ihnen bekannten Ansprechpartner bei 

RSM Ebner Stolz sowie unsere Experten im 

internationalen Steuerrecht stehen Ihnen 

für weitere Informationen rund um das Thema Weg-

zugsbesteuerung jederzeit gerne zur Verfügung.
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ANSPRECHPARTNER

Die Ihnen bekannten Ansprechpartner 

stehen Ihnen bei Fragen zur eRechnung 

jederzeit gerne zur Verfügung. Zudem 

können Sie sich auch gerne an unsere Umsatzsteuer-

experten wenden. 
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